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          03.06.2022 

 

Bebaungsplan „PV-Freiflächenanlage“ der OG Tiefenthal 

 

Sehr geehrte Frau Obenauer, sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Zusendung obigen B-Plan-Entwurfs. 

Der BUND lehnt das Vorhaben in seiner geplanten Größenordnung ab. Allenfalls könnte akzeptiert 

werden, auf der ursprünglich vorgesehenen, wesentlich kleineren Fläche, PV-Anlagen zu errichten 

(entgegen unserer Stellungnahme vom 27,06.2020, die ich beifüge). 

Die vereinfachte raumordnerische Prüfung bezog sich auf eine wesentlich kleinere Fläche in der Nähe der 

Autobahn und dürfte aus unserer Sicht keinesfalls als „Freibrief“ für eine derart exzessive Erweiterung bis 

weit von der Autobahn entfernt nach Süden hin benutzt werden.  

Das Vorhaben widerspricht dem LEP IV, und dabei besonders dessen Grundsatz 166. Die vorgesehene 

Fläche kann zu einem großen Teil keinesfalls als vorbelastet bezeichnet werden; sie ist viel zu weit von der 

Autobahn entfernt. Schon die zunächst vorgesehenen 100 m Entfernung von der Autobahn empfanden wir 

als zu weit entfernt, um hier eine Vorbelastung zu sehen.  

Das Vorhaben widerspricht auch dem RROP, der hier einen Regionalen Grünzug vorsieht. Die hohe 

vorgesehene Bebauung mit der massiven Einzäunung sehen wir als unverträglich mit einem Regionalen 

Grünzug an.  

Wir möchten auch landwirtschaftliche Argumente gegen die Bebauung anführen: hier wird trotz nur 

mittlerer Wertzahlen doch derzeit hochwertiges Getreide angebaut, was dann nicht mehr möglich wäre. 

 Noch eine kleine Frage: Wenn die alte kleine Variante, die ja auch mit Heckenpflanzungen „eingegrünt“ 

werden soll, realisiert würde, würde diese Hecke dann nach 30 Jahren entfernt werden müssen? 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Heinz Schlapkohl 

D.. Kreisverwaltung DÜW, Planungsgemeinschaft Rheinpfalz  

BUND RLP, Eyersheimer Mühle, 67256 Weisenheim am Sand  
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